An den Vorsitzenden der

Bundesstaatskommission 







Dr. Edmund Stoiber

c/o Bundesrat

11055   B e r l i n

Gesetzgebungskompetenz für die Sachmaterie Jugendhilfe

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

mit großem Interesse verfolgen wir die Diskussionen der von Ihnen gemeinsam mit Herrn Müntefering geleiteten Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung. 

Vorbehaltlich etwaiger weiterer Stellungnahmen zu anderen Gesetzesmaterien übersende ich Ihnen anliegend auch im Namen des Bevollmächtigten des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union ein Argumentationspapier zur Diskussion um die Gesetzgebungskompetenz für die Sachmaterie Jugendhilfe. Bisher ist die Jugendhilfe als Teil der „öffentlichen Fürsorge“ Sachmaterie der konkurrierenden Gesetzgebung. Der Bund hat mit Hinweis auf eine drohende Beschleunigung der Rechtszersplitterung der Jugendhilfe und die damit verbundenen unabsehbaren Folgen für die Einheit der Jugendhilfe und die Weiterentwicklung ihrer Angebotsstruktur eine bundesrechtliche Regelung der Jugendhilfe geschaffen. Das geltende SGB VIII steht als bundesrechtliche Regelung in der Tradition eines reichs- bzw. bundeseinheitlichen Jugendhilferechts seit Anfang der Weimarer Republik. Die Kirchen, die Organisationen der freien Jugendhilfe und die Fachwissenschaft haben bereits damals eine gesetzgeberische und organisatorische Vereinheitlichung auf dem Gebiet der Jugendhilfe gefordert und unterstützt. Die Kirchen mit ihren Trägern der freien Jugendhilfe halten auch gegenwärtig eine bundesrechtliche Regelung der Jugendhilfe für erforderlich und plädieren dafür, im Bereich der Jugendhilfe die bestehende Kompetenzverteilung zu erhalten. 

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Darlegungen, die in Zusammenarbeit mit zahlreichen kirchlichen bundeszentralen Trägern der Jugendhilfe erarbeitet wurden, den Kommissionsmitgliedern zur Verfügung stellen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

Prälat Dr. Karl Jüsten
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